
 

 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Nordstemmen 

 
 

Bildung des Gemeindewahlausschusses in der Gemeinde Nordstemmen 
für die Kommunalwahlen am 13. September 2026 

 
 
Die Niedersächsische Landesregierung hat mit Verordnung vom 25. Mai 2025 festgelegt, dass die 
kommunalen allgemeinen Neuwahlen der Abgeordneten der kommunalen Vertretungen (= Kommu-
nalwahlen) am 13. September 2026 stattfinden. Gleichzeitig findet auf Beschluss des Rates der Ge-
meinde Nordstemmen vom 16.09.2025 an dem Tag auch die Direktwahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters statt. 
 
Für die Wahlen ist gemäß § 10 Abs. 1 und § 45c Nds. Kommunalwahlgesetz (NKWG) ein Gemein-
dewahlausschuss für das Gebiet der Gemeinde Nordstemmen zu bilden. Den Vorsitz führt die 
Wahlleitung; sie beruft sechs weitere Mitglieder sowie sechs stellvertretende Mitglieder auf Vor-
schlag der im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen aus den Wahlberechtigten des 
Wahlgebiets. 
 
Die Gemeindewahlleitung beruft die weiteren Mitglieder des Gemeindewahlausschusses sowie für 
jedes Mitglied ein stellvertretendes Mitglied aus den Wahlberechtigten in der Gemeinde Nordstem-
men (§ 8 Abs. 3 Nds. Kommunalwahlordnung - NKWO). 
 
Die im Wahlgebiet der Gemeinde Nordstemmen vertretenen Parteien und Wählergruppen werden 
aufgefordert, bis zum 23. Januar 2026 Wahlberechtigte aus dem Gebiet der Gemeinde Nordstem-
men als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Gemeindewahlausschusses vorzuschlagen. 
Die Vorschläge sind an die Gemeinde Nordstemmen, Gemeindewahlleitung, Rathausstraße 3, 
31171 Nordstemmen, E-Mail: gemeinde@nordstemmen.de, zu richten. 
 
Die zu berufende Mitglieder des Gemeindewahlausschusses üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Zur Übernahme eines solchen Wahlehrenamtes ist jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes 
verpflichtet (§ 13 Abs. 1 Sätze 1 und 2 NKWG). 
 
Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können ein Wah-
lehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 NKWG).  
 
Eine Ablehnung der Berufung ist nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 NKWG möglich. 
 
 
Nordstemmen, den 10.12.2025 
 
 
Gemeinde Nordstemmen 
Der Gemeindewahlleiter 
Marcus Tischbier 
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